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Durchführungsbeschluss 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend, Schule & Integration 
 
Stadtbetrieb 202 - Tageseinrichtungen für 
Kinder 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Doris Nehls 
563 2218 
563 8039 
doris.nehls@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

14.10.2016 
 
VO/0404/16 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

25.10.2016 Jugendhilfeausschuss Empfehlung/Anhörung 
27.10.2016 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Empfehlung/Anhörung 
08.11.2016 BV Barmen Empfehlung/Anhörung 
09.11.2016 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
14.11.2016 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Neubau einer städtischen Tageseinrichtung für Kinder an der Bromberger Straße 

 
Grund der Vorlage 
 
Einholung einer Ratsentscheidung gem. § 41 (1) L Gemeindeordnung NW 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Neubau der sechsgruppigen Tageseinrichtung für Kinder an der Bromberger Straße mit 
Baukosten von 3,87 Mio. € zzgl. Einrichtungskosten von 300.000 € wird beschlossen. Für die 
Kosten der Maßnahme werden Fördermittel zum Ü3 Ausbau des Landes Nordrhein – West-
falen beantragt.  
 
 

 
Einverständnisse 
 
Der Kämmerer ist einverstanden. 
 
Unterschrift 
 
 
Dr. Kühn 
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Begründung 
 
Wie im Grundsatzbeschluss vom 14.12.15 ausgeführt, wurde mit Beschluss des Rates vom 
30.09.13 (VO/0686/13) der Sportplatz Schützenstraße als kommunale Sportfläche aufgege-
ben. Eine Teilfläche dieses Areals (verkehrsmäßiger Zugang über die Bromberger Straße) ist 
für den Bau einer Tageseinrichtung für Kinder vorgesehen. Für das gesamte Gebiet wurde 
inzwischen das Bebauungsplanverfahren (B-Planverfahren 1218) eingeleitet.  
 
Das vorgesehene Grundstück gehört zum Tagesstätteneinzugsbereich 70 – Barmen/Nord, in 
dem auch unter Berücksichtigung der bereits geplanten bzw. fertiggestellten neuen Tages-
einrichtungen das Betreuungsangebot langfristig nicht ausreichend sichergestellt werden 
kann. Der Neubau einer 6-gruppigen Tageseinrichtung ist von daher geboten. Gemäß dem 
Grundsatzbeschluss vom 14.12.15 (VO/2027/15) wurde durch das städtische Gebäudema-
nagement (GMW) inzwischen die Machbarkeit geprüft, eine Planung aufgestellt und die Kos-
ten für einen 6-gruppigen Neubau ermittelt.  
 
In der neuen Tageseinrichtung für Kinder werden dann voraussichtlich 105 Kinder, davon 30 
unter 3 Jahren betreut werden können.  
 

 
Kosten und Finanzierung 
 
Die Baukosten für das Gebäude, der Herrichtung des Außengeländes einschließlich der Er-
schließung betragen rd. 3,87 Mio. €. Für die Ausstattung werden rd. 300.000 € veranschlagt. 
Zur Finanzierung sollen Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für den Ausbau von 
Ü3 Plätzen beantragt werden. Darüber stehen nicht benötigte Mittel aus dem Neubauprojekt 
der Tageseinrichtung Rudolfstraße zur Verfügung, da die Finanzierung dieser Einrichtung 
unter Inanspruchnahme von Mitteln des KInvFöG NRW erfolgen wird.  
 
Die Miete für das Gebäude wird rd. 65.000 € p.a., die Betriebskosten rd. 73.000 € p.a. betra-
gen.  
 
 
Zeitplan 
 
Mit der konkreten Umsetzung des Neubauprojektes kann unmittelbar nach dem Eintritt der 
Rechtskraft des Bebauungsplanes – ca. Frühjahr 2017 – begonnen werden.  
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